
DorfgemeinschaŌshaus Antweiler 
Gebührenordnung für die Benutzung 

GülƟg ab dem 01.10.2024 
 
 
 

1. Benutzungsgebühren für Veranstaltungen nicht kommerzieller Art 
1.1. Mietdauer 24 Stunden 

1.1.1. Erdgeschoss       85.00 EUR 
1.1.2. Obergeschoss       85,00 EUR 
1.1.3. Erd- und Obergeschoss                150,00 EUR 

 
1.2. Mietdauer Wochenende Freitag bis Sonntag 

1.2.1. Erdgeschoss                 150,00 EUR 
1.2.2. Obergeschoss                 150,00 EUR 
1.2.3. Erd- und Obergeschoss                250,00 EUR 

 
2. Benutzungsgebühren für Veranstaltungen kommerzieller Art 

Für Benutzungen kommerzieller Art wird ein Aufschlag von 
50 % auf die vorgenannten Mietpreise erhoben. 
 

3. Preisnachlässe für Beerdigungen 
Für die Benutzung als Beerdigungscafé wird ein Preisnachlass 
von 50 % auf die vorgenannten Mietpreise gewährt 
 

4. Nebenkosten 
4.1. Strom je kWh        0,50 EUR 
4.2. Wasser je m3        6,00 EUR 
4.3. ReinigungsmiƩel, Papierhandtücher etc. pauschal/Tag  6,00 EUR 
4.4. Heizung ab dem 1. September bis 30. April pauschal/Tag            15,00 EUR 
4.5. Gebäudereinigung falls erforderlich              40,00 EUR 
4.6. Gebäudereinigung bei enorm starker Verschmutzung            80,00 EUR 
 

5. Kurse verschiedener Art 
Für Kurse verschiedener Art z.B. Sprachkurse, Nähkurse, Kochkurse, 
Yoga etc. wird eine Kostenbeteiligung je Kurs und Tag erhoben in Höhe 
von                    15,00 EUR 
 

6. Sonderregelung für örtliche Vereine, Gruppen und InsƟtuƟonen 
Für nicht kommerzielle Tagesveranstaltungen örtlicher Vereine,  
Gruppen und InsƟtuƟonen wird ebenfalls nur eine Kostenbeteiligung 
erhoben von                  15,00 EUR 

 
 
 
 
 


